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Rechtsgesinnung der Bevölkerung durch zuviel justitielle Nach
giebigkeit erschüttert wird oder Rechtsgüter und damit die Rechts
ordnung gegen gewisse Straftäter wegen deren Gleichgültigkeit, 
Roheit oder Rückfälligkeit verteidigt werden müssen.

Die notwendige Einwirkung auf den Straftäter hat jedoch ent
sprechend § 46 Abs. 1 Satz 2 StGB/BRD zu bedenken, welche 
Wirkungen diese Strafe auf den Täter hat.

In Kenntnis der geringen Resozialisierungschancen durch den 
Strafvollzug und angesichts der Bedeutung sozialer Bindungsfakto
ren und Stabilisatoren (wie Arbeitsplatz, familiäre Bindung) sowie 
der häufigen Folgen bei Strafverbüßung (nämlich Arbeitslosigkeit 
- u.a. auch Verlust der Beamtenstellung - und Ehescheidung) 
wird nicht nur bei der Freiheitsstrafe ohne Freiheitsentzug (§ 56 

. StGB/BRD) zugunsten des Täters eher eine günstige Sozialprogno
se angestellt,17 sondern auch gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 StGB/BRD 
darauf geachtet, daß der Täter nicht erst „entsozialisiert“ wird.18

Diese Strafzumessungsüberlegungen könnten sofort in der Straf
rechtspflege der DDR bedeutsam sein, wie es sich aus dem folgen
den Abschnitt dieser Ausführungen ergibt.

Bei der zu findenden Strafe sind die verschiedenen (general- und 
spezialpräventiven) Zwecke, die zu verschiedenen Zielen führen, 
in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Was das heißt, läßt sich 
nicht generell sagen. § 46 Abs. 1 StGB/BRD sagt jedoch, daß die 
Schuld des Täters Grundlage für die Zumessung der Strafe ist.

Nach der Entscheidung des BGH vom 22. Dezember 1981 - 2 
StR 668/81 -19 ist die Schuld der Faktor, dem das größte Gewicht 
zukommt. Damit sind Grenzen gezogen:

1. Allgemeine Abschreckung hat im Rahmen schuldangemes
sener Strafe zu bleiben.20 Der Täter darf nicht zum „Sündenbock“ 
für die Allgemeinheit werden.

2. Das Maß des Vorwurfs an Schuld21 ist persönlichkeitsbezo
gen nach den beispielhaften Kriterien des § 46 Abs. 2 StGB/BRD 
festzustellen (z.B. Motive, Ziele, aufgewandter Wille, verschul
dete Auswirkungen/Folgen, Maß der Pflichtwidrigkeit, Vorleben, 
persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse).

Versuch der Begründung neuer Strafzumessungsintentionen in 
der DDR als Übergangslösung bis zur Reform des StGB/DDR

Neue Formen oder Zunahme von Straftaten

Geht man davon aus, daß die Kriminalität im Bereich von Dieb
stählen, politisch motivierten Gewalttaten oder Verkehrsdelikten 
zunehmen könnte oder schon zugenommen hat, so stünde es im 
Einklang mit der Strafzumessung des StGB/BRD und der oberge
richtlichen (Strafsenate der Oberlandesgerichte) und höchstrichter
lichen Rechtsprechung des BGH, wenn zur Zurückdrängung der 
Straftaten generalpräventive Überlegungen der „Verteidigung der 
Rechtsordnung“ auch zur Verhängung empfindlicher Geldstrafen 
oder kurzer Freiheitsstrafen führen, mit oder ohne Bewährung, z.B. 
§ 33 StGB/DDR.22 

Hier erfüllte eine Bestrafung den Zweck:
- Durchsetzung des Rechts durch Erweis seiner Unverbrüchlich

keit,
- Abschreckung künftiger potentieller und latenter Täter,
- Bestätigung der rechtstreuen Bevölkerung.23

Straftaten allgemeiner Art vor oder nach der politischen 
Wende

Hier kommen Vorsatzstraftaten gleichermaßen in Betracht wie 
Fahrlässigkeitsstraftaten. Wäre bei kritischer Prüfung entsprechend 
den obigen Ausführungen anzuerkennen, daß die Kriterien nach 
§61 Abs. 2 StGB/DDR nun eine veränderte Gewichtung zu er
fahren haben und daß die Gerichte zum Zwecke der anzustre
benden Rechtseinheitlichkeit mit der BRD ihr derzeitiges Strafzu
messungsrecht mutig und mit Augenmaß fortbilden sollten, dann 
dürfte unter Einbeziehung der Strafrechtstheorien und Gewichtung 
einer schuldangemessenen Strafe und unter dem Aspekt des Re
sozialisierungsansatzes mehr eine vermögensbezogene Strafe oder 
Freiheitsstrafe ohne Freiheitsentzug im Sinne des § 33 StGB/DDR 
in Betracht kommen, notfalls durch bedingte Aussetzung vor Straf
antritt gemäß § 45 Abs. 1 StGB/DDR i.V.m. § 349 StPO/DDR.

Auch die Bewertung des „bedeutenden wirtschaftlichen Scha
dens“, die Schwere der Tat24 und die Zurechenbarkeit der Folgen 
einer Tat sollten angesichts der wirtschaftlichen Bedingungen und 
politischen Zwänge, unter denen die Tat geschah,25 im Blick auf 
die veränderten Rahmenbedingungen in der Republik neu über
dacht werden. Auch hier könnte der Freiheitsentzug entbehrlich 
werden.26

Letztlich ist die „Erwartung an eine positive Entwicklung des 
Täters auch ohne den Strafvollzug“ angesichts der veränderten 
Verhältnisse in der Gesellschaft und des Willens aller in der 
DDR Verbliebenen, Staat und Wirtschaft aufbauen zu wollen, ein 
Indiz, daß der betreffende Täter „seine gesellschaftsschädigende 
Lebensweise bereit ist, zu überwinden“27 oder schon überwunden 
hat (!).28

Straftaten ehemaliger leitender Partei- und Staats
funktionäre29

Hier besteht eine sensible Erwartungshaltung in der Bevölke
rung. Es ist allerorts als sozialpsychologisches Phänomen bekannt, 
daß Emotionen den Blick für eine personenbezogene Schuldstra
fe verengen und über Präventionsüberlegungen hinaus repressive 
Überlegungen, die längst als überwunden gelten, durchbrechen 
können. Die Findung einer angemessenen und gerechten Strafe 
ist so schwer wie die richtige Balance im philosophischen Ansatz 
von „Vergessen ist Gnade und Gefahr zugleich“ (Theodor Heuss).

Dieses Dilemma wird verschärft, wenn man auch noch darauf 
Rücksicht nehmen wollte, nach veränderten politischen Gegeben
heiten einer neuen Qualität der Rechtsstaatlichkeit und der Sank
tionspraxis zum Durchbruch verhelfen zu sollen. Insoweit sollte 
man folgendes bedenken:

17 Mit der Formulierung „wenn zu erwarten ist, daß der Verurteilte sich schon die 
Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung 
des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Dabei sind namentlich 
die Persönlichkeit des Verurteilten, sein Vorleben, die Umstände seiner Tat, 
sein Verhalten nach der Tat, seine Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu 
berücksichtigen, die von der Aussetzung für ihn zu erwarten sind“.

18 Vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 1980-1 StR 847/79.
19 Zitiert nach: StGB-Kommentar Dreher/Tröndle, 44. Aufl., München 1988, 

Anm. zu § 46, Rn. 9.
20 BGHSt Bd. 20, S. 267.
21 Insoweit auch OG, Urteil vom 18. November 1982 - 4 OSK 19/82, wonach der 

Grad der Schuld eines Täters trotz Herbeiführung eines erheblichen materiellen 
Schadens angesichts seiner Motive und Ziele als sehr gering bewertet werden 
kann; vgl. auch OG, Urteil vom 13. Mai 1982 - 4 OSK 8/82 - NJ 1982, Heft 8, 
S. 381.

22 Für den Bereich des Schutzes der Gesundheit der Bürger in der DDR vgl. 
G. Körner, „Strafrechtsprechung zum Schutze der Gesundheit der Bürger“, NJ
1987, Heft 7, S. 258 ff. sowie H. Toeplitz, „Verwirklichung der Grundrechte der 
Bürger durch die Rechtsprechung“, NJ 1985, Heft 12, S. 480 ff. (insb. 482).

23 Mit anderen Begriffen so auch in der Strafzumessung der DDR die Zielrichtung 
„Schutz und Vorbeugung“. Vgl. auch BGHSt Bd. 24, S. 40 und 63; Bayerisches 
Oberstes Landesgericht München, in: Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR) 
1972, S. 340; Oberlandesgericht Frankfurt a.M., in: Neue Juristische Wochen
schrift (NJW) 1971, S. 241.

24 So auch OG, Urteil vom 18. November 1982 - 4 OSK 19/82 -, wonach - 
bezogen auf § 25 Ziff. 1 StGB/DDR - das v o r b i l d l i c h e  Verhalten des 
Täters vor und nach seiner Tat trotz Tatschwere berücksichtigt werden konnte. 
Für die BRD würde dieser Gedanke als allgemeine Strafzumessungserwägung 
in richterlicher Rechtsfortbildung zur Strafzumessung Geltung haben.

25 Für die vormalige Bewertung vgl. D. Seidel, „Probleme strafrechtlicher Ver
antwortlichkeit bei Schadensfällen in der Volkswirtschaft“, NJ 1985, Heft 9, 
S. 362 ff., sowie E. Buchholz/D. Seidel, „Strafrechtliche Verantwortlichkeit unter 
den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution“, Staat und Recht 
1985, Heft 2, S. 122 ff.; vgl. auch G. Kömer/H. Pompoes, „Wirksame Rechtspre
chung zum Schutz des sozialistischen Eigentums und der Volkswirtschaft“, NJ
1988, Heft 12, S. 490 ff.

26 Anders allerdings, wenn der Täter seine Ziel Vorstellung mit Hartnäckigkeit oder 
mit besonderer Raffinesse verfolgt, so OG, Urteil vom 26. April 1988 - 2 
OSK 4/88, NJ 1988, Heft 8, S. 347, übereinstimmend mit dem Urteil in BGHSt, 
Bd.24, S. 164.

27 Vgl. BG Neubrandenburg, Urteil vom 23. Juli 1968-2 BSB 98/68 - (NJ 1969, 
Heft 7, S. 219); OG, Urteil vom 16. Januar 1969-2 Zst 14/68 (NJ 1969, Heft 9, 
S. 284); BG Karl-Marx-Stadt, Urteil vom 27. November 1968 - 4 BSB 386/68 
- (NJ 1969, Heft 18, S.572).

28 Insoweit auch die von E. Buchholz/H. Dettenbom aus der OG-Rechtsprechung 
herausgearbeiteten Strafzumessungsüberlegungen („Fähigkeit und Bereitschaft 
des Täters zu künftig verantwortungsbewußtem Handeln“, NJ 1979, Heft 10, 
S.441 ff., insb. Nr. 1 bis 4). Wichtig sind die unter der Fußnote 7 aufgeführten 
differenzierten Reaktionsmöglichkeiten.

29 Ohne Kenntnis von Person und möglichem strafrechtlichem Vorwurf, zugleich 
im Wissen um die Anfechtbarkeit, stellt der Verfasser in wissenschaftlicher 
Objektivität und als Außenstehender - sine ira et studio - diese Überlegungen 
zur Diskussion und will mit einer neuen Strafzumessungstheorie (clausula rebus 
politicis sic stantibus) die Rechtsprechung bewegen.


